
wählt aus dem Kreis 
der Elternsprecher 

Wahlen der Elternvertreter in der Schule nach  
dem Brandenburgischen Schulgesetz 

Sämtliche Gremien werden für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt. 
Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu wählen. 

Elternkonferenz 
 
Mitglieder sind alle Elternsprecher der Klassen 
 

Schulkonferenz 
 
Mitglieder sind u.a. 5 Eltern, bei einzügigen 
Schulen 3 Eltern 

1 Mitglied des 
Kreisrates  
der Eltern 

2 beratende Mit-
glieder  der Kon-
ferenz der Lehr-
kräfte 
 
2 beratende Mit-
glieder für jede 
Fachkonferenz 
 
2 beratende Mit-
glieder für die 
Konferenz der 
Schüler/innen  

Klassenkonferenz 
 
- beide Sprecher/

innen als bera-
tende Mitglieder 

wählt aus dem 
Kreis aller Eltern 

wählt aus dem 
Kreis aller Eltern 

wählt aus dem 
Kreis aller Eltern 

Elternversammlung 
 
Mitglieder sind alle Eltern minderjähriger 
Schüler/innen der Klasse oder Jahrgangsstufe 
- wählt 2 Sprecherinnen bzw. Sprecher 

Schulelternsprecher/in 
und bis zu drei Stellvertreter 

 


